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Nadelbäume 
Tannentrieblaus - Bekämpfungsstrategie 
An Nordmann-Tannen legen die überwinterten Tannen-
triebläuse (Dreyfusia-Arten) seit letzter Woche Eier ab. 
Dabei werden an der Nadelbasis große Mengen an Ei-
ern im Schutz von weißer Wachswolle abgelegt (Bild). 
Zu diesem Zeitpunkt ist selbst unter dem Mikroskop nur 
mit großem Aufwand zu erkennen, ob die Alttiere noch 
leben, da sie sich sehr langsam bewegen. Somit ist eine 
evtl. Bekämpfungsnotwendigkeit jetzt sehr schwer fest-
stellbar. 
Erfahrungen aus den Vorjahren (besonders 2020) besa-
gen, dass eine Bekämpfung zu diesem Zeitpunkt nur 
geringe Wirkung zeigt: 
   1. Insektizide mit Kontaktwirkung (Öle, Pyrethroide) 
       müssen die Schädlinge direkt treffen, um zu wirken. 
       Das gelingt bei den versteckt sitzenden Alttieren 
       kaum. 
   2. Die neue Generation ist in den Eiern gut geschützt. 
   3. Bei der Eiablage jetzt erfolgt noch keine Schädigung. 
Jetzt auf Verdacht zu spritzen, wäre außerdem schlechte fachliche Praxis. Deshalb sollte man sich die 
einmalige Mospilan SG-Anwendung für den Bedarfsfall aufheben, wenn die frisch geschlüpften 
Jungläuse die Maitriebe besiedeln und bevor sie Schaden anrichten. Dann sind die Larven mit bloßem 
Auge sichtbar und man kann gut zwischen bekämpfungswürdigen und bekämpfungsunwürdigen Be-
ständen unterscheiden. Die Mospilan-Spritzung auf die Maitriebe war verträglich. Sie sollte dann 
abends erfolgen. 
 

Gallmilben 
Umfangreiche Beprobung und Begut-
achtung unter dem Mikroskop zeigt: Die 
starken Nachtfröste im März haben die 
Populationen stark dezimiert, großflä-
chig sogar völlig abgetötet. Deshalb 
sollten Schwefelpräparate wie 
 

 Kumulus WG) 2,5 – 5 kg/ha 
 

jetzt nur auf nachweislich gallmilbenbe-
setzten Bäumen ausgebracht werden. 

 
 
 
 
 

Fichtenröhrenläuse 
Auch sie sind durch die Fröste stark dezimiert worden. Wiederholte Klopf-
proben ergaben großflächig nahezu Befallsfreiheit: 
 

 Weihnachtsbaum-Plantage  0 Läuse/Probe 
 offene Landschaft   0 Läuse/Probe 
 Innenstadt geschützt   0 Läuse/Probe 
 geschützte Waldlage   0 – 3 Läuse/Probe 
Demnach ist 2021 in MV kaum Befall zu erwarten. Sicherheitshalber soll-
ten die Klopfproben im April fortgesetzt werden. 

Eipakte der Tannentrieblaus an der Nadelbasis 

Freilebende Gallmilben sind nur mit einer guten Lupe (10 fach) erkennbar 
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Stammschädlinge 
Das Umpflanzen von Gehölzen stellt stets einen Stress für die Pflanzen dar, der sie empfindlicher ge-
genüber Schaderregern wie z.B. Holz- und Rindenbrütern macht. Die beste Bekämpfungszeit ist kurz 
vor dem Schwärmflug der Käfer: 
 

Käferart Haupt-Wirtspflanzen Flugzeit Behandlungszeit 

Kl./Eichen- Holzbohrer 
(Xyleborus monographus) 

Prunus, Acer, Betula, 
Quercus, Fagus 

März – April 
(Juli) 

Febr. – A. März 

Ungleicher Holzbohrer  
(Xyleborus dispar) 

Prunus, Acer, Tilia April – Mai 
Anzeige mit Alkoholfallen 

März 

Kl. bunter Eschenbastkäfer 
(Leperesinus varius) 

Fraxinus 
April – A Mai März 

Kl. schwarzer E. bastkäfer 
(Hylesinus oleiperda) 

Fraxinus 
April – A Mai März 

Kupferstecher 
(Piogenes chalocographus) 

Abies, Juniperus, Larix, 

Picea, Pinus, Pseudotsuga 

April – Mai 
(Juli – Aug.) 

März 

Gr. Obstbaumsplintkäfer 
(Scolytus mali) 

Malus, Pyrus, Sorbus, 
Crataegus 

Mai – Juni 
(Aug. – Sept.) 

April 

Kl. Obstbaumsplintkäfer 
(Scolytus rugulosus) 

Crataegus, Malus, 
Prunus, Pyrus, Sorbus 

Mai – Juni 
(Aug. – Sept.) 

April 

Kleiner u. Großer Ulmensplintkäfer 
(Sc. multistriatus, Sc. scolytus) 

Ulmus Mai – Juni 
(Aug.) 

April 

Eichensplintkäfer 
(Scolytus intricatus) 

Quercus u.a. Laubge-
hölze 

Mai – Juni 
(Aug.) 

April 

Thuja- u. Wacholderborkenkäfer 
(Phloesinus thujae, Phl. aubei) 

Chamaecyparis, Cupres-

sus, Juniperus, Sequoi-

adendron, Thuja 

 
M Mai - Juni 

 
A Mai 

Birnbaumprachtkäfer* 
(Agrilus sinuatus) 

Crataegus, Pyrus, 
Sorbus 

E Mai – Juni -* 

 

* geschützte Art, keine Bekämpfung 
 

Einige Arten bringen je nach Witterung eine zweite Gene-
ration hervor (Schwärmflugzeiten in Klammern).  
Frisch gepflanzte Bäume oder kurz vor der Auslieferung 
stehende Gehölze können mit einer vorbeugenden Insekti-

zid-Streichbehandlung – nicht spritzen! - versehen wer-
den, für die eine Wirkdauer von knapp einem halben Jahr 
veranschlagt wird. 
 

● Für Baumschulflächen 
   stehen zur Verfügung 
   Fastac Forst* (Profi)* 2% streichen, max. 1 Anwendung 
     (Schutzdauer max. 24 Wochen)   und  
   Karate Zeon, Kusti 75 ml/ha, max. 1 Anwendung  
     (Q=38 l Wasser/ha bei Gefährdung)   
      (Q=19 l Wasser/ha  vor dem Ausfliegen der Käfer) 
 

● Für die von der Allgemeinheit betretbaren Flächen 
   (öffentliches Grün) darf nach §17 PflSchG 
         Fastac Forst* 2% streichen (s. oben) 
         Karate Zeon, Kusti 75 ml/ha streichen 
           (s. oben) mit Dochtstreichgerät 
genutzt werden. 
 

 Mit dem Anstrich ist der gesamte Stamm einschließlich der Astansätze im unteren Kronenbereich 
zu versehen. Gegen den Eichensplintkäfer sollte auch die gesamte verlängerte Stammachse bis in die 
Terminale gestrichen werden. 
 
* Die Insektizide Fastac Forst u. Fastac Forst Profi dürfen noch bis 22.01.2022 aufgebraucht werden. 
 

 

Zulassungsverlängerung 
Folgende Herbizid-Zulassungen wurden verlängert: - Spectrum (Dimethenamid-P) bis zum 22.04.2022 
           - Boxer u.a. (Prosulfocarb)       bis zum 31.10.2021 
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Zulassung nach Art. 29 EG-VO Nr. 1107/2009 

Präparat 
(Wirkstoff) 

Kultur Zweck Anwendung wichtige Auflagen 
Ende Zul. 

Neudosan 

Neu 
(Kali-Seife) 

Zierpflanzen 
(Freiland) 

Blattläuse 18 l/ha spritzen 
(Pflanzen <50 cm) 
(Q=900 l H2O/ha) 
27 l/ha 
(Pflanzen 50-125 cm) 
(Q=1350 l H2O/ha) 
max. 5 Anwendungen 
(Abstand 5-7 Tage) 

NW470, SS110-1, 

SS2101,  
B 4 
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Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im öffentlichen Grün – aktualisierte Übersicht 
Während der Vegetationsperiode wird es hin und wieder vorkommen, dass im Rahmen von Pflegever-
trägen oder Dienstleistungsaufträgen die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im öffentlichen Grün 
notwendig wird. Dabei ist es verboten, ein x-beliebiges Mittel aus der Zierpflanzen-Broschüre an x-
beliebiger Stelle anzuwenden. 
§17 des Pflanzenschutzgesetzes regelt diese Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, allge-
mein. Detaillierte Informationen sind nicht einfach zu recherchieren bzw. unterliegen ständigen Verän-
derungen. 
Aus diesem Grund informieren wir in Abständen dazu und bereiten die Rechtsgrundlagen anwender-
freundlich für die Praxis auf: 
 

 Liste der PSM, die auf Flächen angewendet werden dürfen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind 
(Flächen des öffentlichen Grüns) 
 

Die Liste der PSM, die auf „Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind“ anwendbar sind, ist unter 
 

www.bvl-bund.de / Arbeitsbereiche / Pflanzenschutzmittel / für Anwender / Anwendung auf Flächen, 
die für die Allgemeinheit bestimmt sind 
 

zu finden. Sie ist für den Anwender aber nur bedingt nutzbar. 
Den Inhalt dieser Liste gestalten wir seit Jahren anwenderfreundlicher. Mit aktuellem Stand vom BVL-
Bearbeitungsstand Februar 2021 beinhaltet sie: 

- sämtliche für die Allgemeinheit-Flächen genehmigte, zugelassene bzw. geeignete PSM 
- auch in ihrer Zulassung abgelaufene, aber aufbrauchbare PSM (extra gekennzeichnet) 
- Zulassungsdauer aller aufgeführten PSM 
- Details jeder Indikation (Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit/-abstände), wichtige Auflagen 
- Golfplatz-Anwendungsgebiete sind gelb hinterlegt 

 

Gemeinsam mit einer erläuternden Datei wird sie ab KW 13 zu finden sein unter 
www.lallf.de / Pflanzenschutz-Saatenanerkennung / Pflanzenschutz (isip) / Pflanzenschutz-
recht / Gesetze & Verordnungen 

 

 

 

 

Mit diesem Hinweis verabschiede ich mich von den Baumschul-Hinweis-Abonnenten, um ein 

zweites Leben als Rentner zu beginnen. 

Ich möchte mich bei Ihnen herzlich für die jahrelange und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

bedanken. Die hat mir viel Freude gemacht und mich motiviert. 

Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute und beruflichen Erfolg. 

 

Robert Schmidt 

http://www.lallf.de/

